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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1983

Norm

EO §368

Rechtssatz

Der Schuldner kann sich im Interessenprozeß nicht darauf berufen, die Hauptleistung sei schon zur Zeit seiner

Verurteilung unmöglich gewesen, da dem die Rechtskraft des Urteiles über die Naturalleistung entgegensteht.
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